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A n! rag e b e a n t w 0 r tun g. 

Auf eine Anfrage der Abg,M 0 s e r und Genossen, betreffend 

Einstellung von Übergriffen bei Eskorten, gt:bt Bundesmin~ster. :f'tir Justiz 

Dr.G e r ö nachstehende sohriftliche Antworto 

Nach § 667 deT Geschäftsordnung für die Berichte I~und II~Instanz 

sind die Gerichte befugt, bei Uberstellung von Gefangenen an Behörden oder An­

stalten, die ihren Sit~ ausserhalb der Ortsgemci,nde haben, in der.~~· Gebiet 
'1' ., ~ '. I: J v " J ..... ~. ' ... l' . 

sioh der Gefangene befindet, die Bundesgendarmel'.ie in Ansp,ruch zu' nehmen. Hiebei 

kann das Gerioht auf die Art der Dur<l:hf~h.rung der ÜbersteIlungkeinen Einfluss 

nchmen~ Der die ÜbersteIlung anordnende Richter ist im Sinne der erwähnten Be. 

stimnung lediglich verpflichtet, die ersuchte Stelle in dem schriftlichen Er­

suohen gegebenenfalls' darauf aufmerksam zu nachen, dass es sich um eine beson­

ders gefährliche Person oder um eine Person handelt, bei deren ÜbersteIlung be­

sondere Vo rsichtsmassregeln nötig sind ... Welche Ma.ssnahmen die eskortiercllden 

Gendarmerieorgane auf Grund eines solchen Hinweises zu ergreifen haben, bestimmt 

sich nach der für sie geltenden Dienstinstruktion. 

Im vorliegenden Falle mussten am 6.0ktober 1948 wegen Schliessung des 

Get'angenenhauses des Beairksgerichtes Grein a.d.D.die dort in Haft befindlichen 

Strafgefangenen Florian Haider und Franz Irschik dem Gefangenhaus des Bezirks­

geriohtes Perg überstellt werden. F.Haider, der bereits eineal wegen Übertretung 

des Bedarfsdeokungsstrafgesetzes und je einmal wegen Übertretung des Diebstahls 

und wegen Übertretung der Gnttenmissbandlung verurteilt worden war und gegen den 

in drei weiteren Fäl~en von Zuwiderhandlungen gegen das Bednrfsdeckun.g3strafge­

setz Strafverfahren bei Gericht anhängig waren, die je doch der Bezirksvcl";rcJ. tung~o-' 
'.~ 

behörde zur Ahndung abgetreten wurden, war a.m 18 .. Dczember 1947 neuerlich,und Z~;r; 
wegen Übertretung der Nichterfüllung 'der' ÄblicferungspfliCht naoh § 6 BDStG. . 
zu 48 Stunden Arrest I Franz Irschik wegen der Üb.O"l't.retung .der. Veruntreuung, 
der Landstreicherei und des Bettelns zu zwei Monaten strengen Arrest verurteilt 
worden. Da F"Irschik bereits neunzehnmal, daruriter achtmal wegen Verbrechens 
vorbestraft und daher als fluchtgefähr1ich nnzus ehen ist, hat dasc13ezirksgericht. 
Grain in dem an den Gendarmerieposten Grein geriohteten offenen Befehi vom 
ö.Oktober 1948 auf diesen Umstand durch den Verr4erk "Irschik ist fluchtgc- , 
fährlich ll aufmerksam gemaoht .. Hinsichtlich des Gefangenen Florian Haider enthält 
der offene Befehl keinen solchen HinweiSe Der Gcndarmeriepos~en Grain hat am 
8.0ktober 1948 die Überstellung der beiden Gefo.ngenendurchgeführt c Dass der 
Gendarmeriebeaote bei der Überste11ung die Gefangenen mit ·Handschellen an­
einander fesselte, geschah demnach nicht in Auftrag des Gerichtes. Die Beurt8i~ 
lunS der Frage, ob diese Massnahoe nach den in Betr2cht kommenden Vorschriften 
zulässig war, fällt nioht in den Wirkungsbereich des Bundesninist,0riuos für 
Justiz. 'Das Bundesministcri~ für Justiz ist auch nicht berufen, Massnahoen zu 
treffen, uo derartige Vorkomon~se künftig unmöglich zu nachen. 
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